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Am 27.4.2022 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Einführung virtueller Hauptversammlungen beschlossen (s.

dazu auch die Meldung unten auf S. 962; zum Referentenentwurf s. Drinhausen/Keinath, BB 2022, 451ff.). Vor dem Hinter-

grund der in der Corona-Pandemie gesammelten grundsätzlich positiven Erfahrungen und der fortschreitenden Digitalisie-

rung auch des Aktienrechts soll die virtuelle Hauptversammlung eine dauerhafte, weiterentwickelte Regelung im Aktienge-

setz erhalten. Nach Ansicht des Deutschen Aktieninstituts (DAI) spiegelt der Gesetzentwurf allerdings die besonderen tech-

nisch-organisatorischen Anforderungen einer virtuellen Hauptversammlung nicht wider und greift deshalb zu kurz (PM DAI

vom 27.4.2022). „Der heute von der Bundesregierung beschlossene Gesetzentwurf bleibt weit hinter dem selbst gesteckten

Ziel der Koalition einer Modernisierung der Hauptversammlung zurück. Er führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit bei der

Durchführung virtueller Hauptversammlungen. So besteht beispielsweise die Gefahr, dass wegen einer zu hohen Zahl von

gleichzeitig elektronisch übermittelten Wortmeldungen, ein ordnungsgemäßer Ablauf der Hauptversammlung nicht mehr

gewährleistet werden kann. Daher muss der Entwurf im Interesse der Aktionäre und ihrer Unternehmen im parlamentari-

schen Verfahren dringend nachgebessert werden“, fordert Dr. Christine Bortenlänger, Geschäftsführende Vorständin des DAI.

Mayer/Jenne/Miller werden in einer der kommenden Ausgaben des Betriebs-Berater den Regierungsentwurf ebenfalls einer

kritischen Würdigung unterziehen.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Upload-Filter – Art. 17 EU-Urheber-

rechts-RL ist mit der Grundrechtecharta

vereinbar

Der Gerichtshof hat mit Urteil vom 26.4.2022 –

C-104/19 – entschieden, dass die sich aus dermit

der EU-Urheberrechtsrichtlinie (sog. DSM-RL)

eingeführten speziellen Haftungsregelung erge-

bende Verpflichtung der Diensteanbieter für das

Teilen von Online-Inhalten, die Inhalte, die Nutzer

auf ihre Plattformen hochladen möchten, vor ih-

rer öffentlichen Verbreitung zu kontrollieren,

vom Unionsgesetzgeber mit angemessenen Ga-

rantien versehen wurde, um die Wahrung des

Rechts der Nutzer dieser Dienste auf freie Mei-

nungsäußerung und Informationsfreiheit und

das angemessene Gleichgewicht zwischen die-

sem Recht und dem Recht des geistigen Eigen-

tums sicherzustellen. Nichtsdestoweniger ist es

Sache der Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung

von Art. 17 der Richtlinie in ihr innerstaatliches

Recht darauf zu achten, dass sie sich auf eine

Auslegung dieser Bestimmung stützen, die es er-

laubt, ein angemessenes Gleichgewicht zwi-

schen den verschiedenen durch die Charta ge-

schützten Grundrechten sicherzustellen.
(PM EuGH Nr. 65/2022 vom 26.4.2022)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-961-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Dieselskandal – Bewertung des Nut-

zungsvorteils bei Leasingfahrzeugen

Der u. a. für Schadensersatzansprüche aus uner-

laubten Handlungen, die den Vorwurf einer un-

zulässigen Abschalteinrichtung bei einem Kraft-

fahrzeug mit Dieselmotor zum Gegenstand ha-

ben, zuständige VII. Zivilsenat hat mit Urteilen

vom 21.4. 2022 – VII ZR 247/21, VII ZR 285/21

und Versäumnisurteil vom 21.4.2022 – VII ZR

783/21 – erneut über Schadensersatzansprüche

wegen des Leasings und anschließenden Kaufs

eines Dieselfahrzeugs entschieden. Im Mittel-

punkt der Verfahren stand wiederum die Frage

der bei der deliktischen Vorteilsausgleichung

vorzunehmenden Bemessung des Nutzungsvor-

teils des Leasingnehmers.

In den drei Verfahren nahm die jeweilige Klage-

partei die beklagte Volkswagen AG als Fahrzeug-

bzw. Motorherstellerin auf Schadensersatz we-

gen der Verwendung einer unzulässigen Ab-

schalteinrichtung in Anspruch und begehrte im

Wesentlichen die Erstattung ihrer Leasingzah-

lungen abzüglich einer Nutzungsentschädigung.

Die Klagen waren vor den jeweiligen Berufungs-

gerichten jeweils zum Teil erfolgreich. Die von

den Berufungsgerichten zugelassenen Revisio-

nen der Beklagten hatten Erfolg. Wie der BGH

mit – nach Erlass der drei hier angefochtenen

Berufungsurteile ergangenem – Urteil vom

16.9.2021 (VII ZR 192/20) entschieden hat, ent-

spricht im Rahmen der deliktischen Vorteilsaus-

gleichung der Wert der während der Leasingzeit

erlangten Nutzungsvorteile eines Kraftfahrzeugs

der Höhe nach den vertraglich vereinbarten Lea-

singzahlungen. Diese Rechtsprechung hat der

BGH in seinen am 21.4.2022 verkündeten Urtei-

len bestätigt. Die Frage, ob eine andere Betrach-

tung dann geboten ist, wenn aufgrund der Ver-

tragsgestaltung von vornherein feststeht, dass

der Leasingnehmer das Fahrzeug nach Ablauf

der Leasingzeit übernimmt, bedurfte in dem Ur-

teil vom 16.9.2021 (VII ZR 192/20) keiner Ent-

scheidung und konnte auch in den hier verhan-

delten Verfahren offenbleiben.
(PM BGH Nr. 048/2022 vom 21.4.2022)

BGH: Anspruchsberechtigung von Mitbe-

werbern nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG n. F. –

Zweitmarkt für Lebensversicherungen II

a) Nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG nF ist die An-

spruchsberechtigung von Mitbewerbern zusätz-

lich zu dem Bestehen eines konkreten Wettbe-

werbsverhältnisses davon abhängig, dass sie in

nicht unerheblichem Maße und nicht nur gele-

gentlich Waren oder Dienstleistungen vertrei-

ben oder nachfragen. Damit soll Missbrauchs-

möglichkeiten vorgebeugt werden, die sich aus

einer nur pro forma, aber nicht ernsthaft und

nachhaltig betriebenen Geschäftstätigkeit erge-

ben und sich durch ein Missverhältnis der Ab-

mahntätigkeit zur sonstigen Geschäftstätigkeit

auszeichnen können.

b) Für die Annahme eines konkreten Wettbe-

werbsverhältnisses genügt es, dass das Wettbe-

werbsverhältnis erst durch die beanstandete

Wettbewerbshandlung begründet worden ist

(im Anschluss an BGH, Urteil vom 10. April 2014

– I ZR 43/13, GRUR 2014, 1114 Rn. 30 = WRP

2014, 1307 – nickelfrei).

BGH, Urteil vom 24.2.2022 – I ZR 128/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-961-2

unter www.betriebs-berater.de

OLG Karlsruhe: Bestimmung eines zum Be-

gehungsort i. S. d. Zuständigkeitsregel in

§ 15 Abs. 2 Satz 2 GeschGehG zählenden

Erfolgsorts

Für die Bestimmung eines zum Begehungsort

im Sinn der Zuständigkeitsregel in § 15 Abs. 2

Satz 2 GeschGehG zählenden Erfolgsorts kommt

es nicht darauf an, wo eine Beeinträchtigung

des Geschäftsgeheimnisses für dessen Inhaber

spürbar geworden ist (Schadensort), wie na-

mentlich am Ort dessen Sitzes. Als – neben dem

Handlungsort – zuständigkeitsbegründender Er-

folgsort kommt nur der Ort des Eintritts eines

zum Haftungstatbestand einer gem. § 4 Gesch-

GehG verbotenen Handlung gehörenden Erfolgs

in Betracht.

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.3.2022 –

6 W 15/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-961-3

unter www.betriebs-berater.de
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